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1. Planfeststellungsverfahren gemäß §§ 43 Nr. 1, 43b Nr. 1 Energiewirtschaftsgesetz,
Neubau der 380-kV-Freileitung Bertikow – Neuenhagen 481/482 (Uckermarkleitung)
der 50Hertz Transmission GmbH sowie von damit im Zusammenhang stehenden Abschnitten
der 110-kV-Leitung der E.ON edis AG,
Az.: 27.2  -1- 15/10
hier: Planänderung Sonderbauwerk FGL 304 ................................................................................................................................. Seite 2
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Ende der amtlichen Bekanntmachungen

Für das oben angeführte Vorhaben wurde auf Antrag der 50Hertz Transmis-
sion GmbH zum Zwecke der Planfeststellung die Beteiligung der Öffentlich-
keit nach § 43b Nr.1 EnWG i.V.m. § 9 Abs. 3 UVPG durchgeführt. Der Plan
lag vom 16.08.2010 bis zum 27.09.2010 öffentlich aus.

Der ausgelegte Plan wurde geändert (Umtrassierung der planfestgestellten
Ferngasleitung FGL 304). Für das geänderte Bauvorhaben einschließlich
der landschaftspflegerischen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (LBP-
Maßnahmen) werden Grundstücke in den Gemarkungen Angermünde,
Briest, Senftenhütte und Schmargendorf in Anspruch genommen.

Der geänderte Plan (Zeichnungen, Erläuterungen sowie die
entscheidungserheblichen Unterlagen über die Umweltauswirkungen) liegt
gem. § 43b Nr.1 EnWG i.V.m. § 9 Abs. 3 UVPG

vom 26.11.2012 bis zum 07.01.2013 einschließlich

während der Dienststunden von
Montag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Dienstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und

von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Mittwoch von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Donnerstag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und

von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr
Freitag von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr,
sowie nach telefonischer Vereinbarung auch außerhalb dieser Zeiten im

Amt Britz-Chorin-Oderberg
Eisenwerkstraße 11

16230 Britz
Zi.- Nr. 1.16

zur allgemeinen Einsichtnahme aus.

Jeder, dessen Belange durch die Planänderung berührt werden, kann
spätestens bis zum

07.01.2013

beim Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe, Inselstraße 26, 03046
Cottbus (Fax: 0355/48640 510) oder beim Amt Britz-Chorin-Oderberg Ein-
wendungen gegen den geänderten Plan schriftlich oder mündlich zur Nie-
derschrift erheben. Maßgeblich ist der Tag des Eingangs der Einwendung,
nicht das Datum des Poststempels. Die Einwendung muss Name und An-
schrift des Einwenders enthalten sowie den geltend gemachten Belang und
das Maß der Beeinträchtigung erkennen lassen.

Planfeststellungsverfahren gemäß §§ 43 Nr. 1, 43b Nr. 1 Energiewirtschaftsgesetz,
Neubau der 380-kV-Freileitung Bertikow – Neuenhagen 481/482 (Uckermarkleitung)

der 50Hertz Transmission GmbH sowie von damit im Zusammenhang stehenden
Abschnitten der 110-kV-Leitung der E.ON edis AG,

Az.: 27.2  -1- 15/10
hier: Planänderung Sonderbauwerk FGL 304

Nach dieser Frist eingehende Äußerungen, Einwendungen und
Stellungnahmen sind ausgeschlossen (§ 43b Nr. 1 Satz 2 EnWG).
Ebenfalls ausgeschlossen sind erneute Einwendungen gegen den
ursprünglich ausgelegten Plan.

1. Kosten, die durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von
Einwendungen oder Vertreterbestellung entstehen, werden nicht er-
stattet.

2. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung
dem Grunde nach zu entscheiden ist, werden in einem gesonderten
Entschädigungsverfahren behandelt.

3. Es wird darauf hingewiesen, dass die Planfeststellungsbehörde zur sach-
gerechten Entscheidungsfindung die Trägerin des Vorhabens über die
Einwendungen unterrichtet.

4. Über die Einwendungen wird nach Abschluss des Anhörungsverfahrens
durch die PIanfeststellungsbehörde (Landesamt für Bergbau, Geologie
und Rohstoffe des Landes Brandenburg, Inselstraße 26, 03046 Cott-
bus) entschieden. Die Zustellung der Entscheidung (PIanfeststellungsbe-
schluss) an die Einwender kann durch öffentliche Bekanntmachung
ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.

5. Vom Beginn der Auslegung des geänderten Planes an tritt die
Veränderungssperre nach § 44a Abs. 1 EnWG in Kraft. Darüber hinaus
steht ab diesem Zeitpunkt der Trägerin des Vorhabens ein Vorkaufs-
recht an den vom Plan betroffenen Flächen zu (§ 44a Abs. 3 EnWG).

Amt BCO
Amtsdirektor
Ulrich Hehenkamp

Rechtsgrundlagen
– Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970,

3621), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Januar
2012 (BGBl. I S. 74)

– Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg
(VwVfGBbg) vom 07. Juli 2009, (GVBl.lf09, [Nr. 12], S.262, 264)

– Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), zuletzt geändert
durch Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzes vom 14. August 2009 (BGBl. I S.
2827)

– Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 17. August 2012
(BGBl. I S. 1726)


